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I. EINFÜHRUNG 

Wie ist die gesetzliche Strafe zu rechtfertigen? Die Fragestellung als solche 
hat keine Rechtfertigung nötig, weder auf der Ebene einzelner Fälle noch in 
Bezug auf die Institution der Strafe überhaupt. Denn Strafe besteht per 
definitionem darin, daß ein Mensch einem anderen bewußt Schmerz, Leiden, 
Entbehrung, Böses zufügt, und das gehört zweifellos zu den Dingen, die 
Menschen einander nicht antun sollten. Oder zumindest prima fade sollten 
sie das nicht — es sei denn, sie haben einen guten Grund, eine hinreichende 
Rechtfertigung dafür. 

Die meisten Menschen sowie die meisten Philosophen dürften wohl zuge- 
ben, daß eine solche Rechtfertigung gelegentlich vorliegt. Auf die Frage, 
worin diese Rechtfertigung genau besteht, haben Philosophen die verschie- 
densten Antworten angeboten. Bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch 
heraus, daß sich die meisten dieser Antworten einer der beiden Grundhal- 
tungen gegenüber dem Problem zuordnen lassen: dem Prinzip der Vergel- 
tung oder dem der Nützlichkeit. Das heißt, die Rechtfertigung für die Strafe 
wird entweder in dem begangenen Verbrechen gesehen: puniiur quia peccalum 
est, oder in den positiven Folgen seiner Bestrafung: puniiur ui ne pecceiur. 

Diese zweite, utilitaristische Auffassung der Strafe war nun lange Zeit die 
vorherrschende, ln unserem Jahrhundert ist sie häufig als diejenige darge- 
stellt worden, zu der es keine intellektuell und moralisch anerkennbare 
Alternative geben könne, wohingegen das Gegenstück, die Vergeltungs- 
theorie, gern als dogmatisch oder geradezu irrational abgeschrieben und auf 
einen bloßen Ausdruck von unziemlicher Rachsucht reduziert wurde. Phi- 
losophen neigten dazu, das harte Urteil zu wiederholen, das PLATON gleich zu 
Anfang der Diskussion fällt: „Züchtigt doch niemand einen Missetäter in 
Gedanken daran und aus dem Grunde, weil er gefehlt hat, — er müßte denn 
wie ein Tier unvernünftig Rache nehmen! — nein, wer vernünftig zu strafen 
sucht, nimmt nicht Rache für ein Vergehen, das der Vergangenheit gehört 
— was geschehen ist, ließe sich ja doch nicht ungeschehen machen! —, 
sondern straft der Zukunft wegen: weder der Bestrafte, noch ein anderer, 
der seine Bestrafung sieht, soll sich künftig vergehen. 

Verständlicherweise richtete sich das Hauptgewicht der in diesem Sinne 
entwickelten Kritik gegen die Lehren der beiden klassischen Vertreter der 
Vergeltungstradition, KANT und Hegel. Daß letzterer vielleicht mehr davon 
abbekommen hat, als ihm eigentlich zustand, rührt zum Teil wohl von den 

> Prot. 324a. ln; Platon: Protagoras/Theaitetos. Übertr. v. K. Preisedanz. Jena 1910. 29. 
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Eigentümlichkeiten seiner Terminologie her und von der komplizierten Art 

und Weise, wie er seine Argumentation jeweils entfaltet, zum Teil ist es wohl 
die Folge einiger recht weitverbreiteter und tief verwurzelter Mißverständ- 
nisse, was die Natur seiner Staats- und Rechtsphilosophie betrifft. Zwei 
Beispiele sollen zur Illustration der Extreme, zu denen sich die Kritik biswei- 
len verstiegen hat, genügen. In einem Beitrag zu einer 1968 unter der 
Überschrift Programm für ein neues Strafgesetzbuch erschienenen Sammlung 
unternahm ULRICH KLUG einen dreifachen Ausfall auf die Straftheorien von 
KANT und Hegel. Erkenntnistheoretisch seien diese Lehren unhaltbar, denn 
die Hauptthese, „daß der Sinn der Strafe die Wiedervergeltung sei, wird nicht 
bewiesen, sondern schlicht verkündet. Es wird keine Erkenntnis vorgetra- 
gen, sondern ein Bekenntnis bekannt gegeben.Auch logisch seien sie nicht 
einwandfrei. Insbesondere Hegel operiere mit „der Pseudo-Logik der An- 
wendung eines Begriffes auf sich selbst"; seine Deutung der Strafe als Nega- 
tion einer Negation sei „nichts als ein Bild und noch dazu ein verwirrendes".^ 
Und schließlich versage die Theorie signifikant auf der moralischen Ebene: 
die Behauptung, daß die Bestrafung mit der Würde des Verbrechers nur 
soweit vereinbar sei, als sie Vergeltung für sein Verbrechen ist, sei „ein 
metaphysischer Traum". Ganz im Gegenteil: „die zwecklose Wiedervergel- 
tung, mit der nichts Gutes — weder für den Täter selbst, noch für die 
Gesellschaft — angestrebt werden darf, verletzt die Menschenwürde" des 
Verbrechers.^ Daher sei es „hohe Zeit, die Straftheorien von KANT und Hegel 
mit ihren irrationalen gedankenlyrischen Exzessen in all ihrer erkenntnis- 
theoretischen, logischen und moralischen Fragwürdigkeit endgültig zu ver- 
abschieden."® Im selben Jahr hielt OSSIP K. FLECHTHEIM — der zuvor schon 
einige höchst kritische Schriften zu Hegels Straftheorie veröffentlicht hatte 
— auf dem 6. Internationalen Hegel-Kongress einen Vortrag über das 
Thema, in dem er die These vertrat, gerade in dieser Theorie trete der 
problematische Charakter von Hegels Rechts- und Staatsphilosophie beson- 
ders deutlich zutage. Er stellte Hegels Lehre von der Strafe dar als nurmehr 
„ein Stück jener stets von neuem unternommenen Theodizee, mit deren 
Hilfe der hilflose Mensch die Unvernunft der Natur und aller bisherigen 
Kultur zu bewältigen versucht".® Dies sei die Art von Theodizee, welche aus 
der Not eine Tugend macht und den Galeerensklaven dazu bringt, seine 

2 U. Klug: Abschied von Kant und Hegel. In: Programm für ein neues Strafgesetzbuch. Hrsg, 
v. J.- Baumann. Frankfurt a. M. 1968. 36—41. 39. 

® Ib. 40 
“ Ib. 41, 40. 
5 Ib. 41. 
® O. K. Flechtheim: Zur Kritik der Hegelschen Strafrechtsphilosophie. In: Archiv für 

Rechts- und Sozialphilosophie. 54 (1968), 539-547. 540. 
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Ketten zu lieben. Hegels „Verklärung der Strafe" durch Begriffe wie Ver- 
nunft und Freiheit biete die Möglichkeit, ORWELLS „Ministerium der Liebe", 
das in Wirklichkeit das Ministerium der Gefängnisse, der Torturen und des 
Terrors ist, als eine bittere Satire auf Hegels Straftheorie zu betrachten.^ 

Doch hat die Auffassung der Strafe als Widervergeltung, nachdem sie 
lange Zeit in Vergessenheit geraten war, in den letzten Jahrzehnten eine Art 
Renaissance erfahren. Das erste Anzeichen einer Wende war die bahnbre- 
chende Abhandlung Punishmeni von JOHN DAVID MABBOTT in der Zeitschrift 
Mind von 1939. In jüngerer Zeit hat man von einem „neuen Retributivismus" 
gesprochen.® In diesem Zusammenhang ist auch das Interesse an den klassi- 
schen Vergeltungstheorien von neuem erwacht, und wertvolle Aufsätze zu 
Hegels Straftheorie sind veröffentlicht worden.’ 

Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag zu dieser „Hegel-Renais- 
sance" im Bereich der Strafphilosophie bieten. Die jüngeren Veröffentlich- 
ungen zum Thema enthalten zwar viel interessantes und anregendes Mate- 
rial zu verschiedenen Aspekten von Hegels Theorie, doch keine davon setzt 
sich mit der Theorie als ganzer umfassend und ausführlich auseinander. Das 
soll hier versucht werden. Hegels Straftheorie soll hier zunächst detailliert 
und systematisch dargestellt, verständlich und überzeugend gedeutet und 
gegen die dagegen vorgebrachten Einwände in Schutz genommen werden, 
wobei es sich bei diesen Einwänden sowohl um die oben angeführten handelt 
als auch um andere, die sympathetischer und daher interessanter sind. 

Auf den folgenden Seiten soll zunächst die Entwicklung von Hegels An- 
schauungen der Strafe von der frühen, theologischen Periode seiner philoso- 
phischen Entwicklung bis zur Jenaer Realphilosophie verfolgt werden (Kap. II). 
Dies soll als Grundlage dienen für eine eingehende Untersuchung von Hegels 
entwickelter, endgültiger Formulierung seiner Straftheorie, wie in der Philo- 
sophischen Propädeutik, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Grundli- 
nien der Philosophie des Rechts und in seinen verschiedenen Vorlesungsreihen 
zur Rechtsphilosophie dargelegt (Kap. III). Danach soll der von FLECHTHEIM 

(sowie von nahezu allen anderen Kritikern von Hegels Straftheorie) vorge- 

Hb. 541-542. 
®Vgl. z. B. Symposium: The New Retributivism. In: The Journal of Philosophy. 75 

(1978), 601—624. 
’D. £. Cooper: Hegel's Theory of Punishment. In: Hegel's Political Philosophy. Ed. by Z. A. 

Pelczynski. Cambridge 1971. 151—167. P. G. Stillman: Hegel's Idea of Punishment. In: 
Journal of the History of Philosophy. 14 (1976), 169—182. M. H. Mitias: Another Look 
at Hegel's Concept of Punishment. In: Hegel-Studien. 13 (1978), 175—185. W. Schild: Die 
Aktualität des Hegelschen Strafhegriffs. In: Philosophische Elemente der Tradition des politi- 
schen Denkens. Hrsg. v. E. Heintel. Wien 1979.199—233. P. P. Nicholson: Hegel on Crime. 
In: History of Political Thought. 3 (1982), 103—121. 
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brachte Einwand aufgegriffen werden, die Theorie sei dem siaius quo verhaf- 
tet und jedwedes positive Recht, so unvernünftig und ungerecht es auch sein 
möge, könne sich darauf berufen (Kap. IV). Schließlich soll etwas ausführli- 
cher auf die beiden ausgesprochen Hegelschen retributivistischen Thesen 
eingegangen werden, die als weithin umstritten gelten; dabei wird versucht, 
deren wahre Bedeutung herauszuarbeiten und sie gegen die daran geübte 
Kritik zu verteidigen: die These von der Strafe als Aufhebung des Verbre- 
chens (Kap. V) und als ein Recht des Verbrechers selbst (Kap. VI). 


